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Erklärung zur Sozialversicherung und zur Auszahlung der Bezüge  

Nur für Prüfungsaufsichten, die im aktiven Beamten- oder Richterverhältnis zum Land Baden-Württem-
berg stehen 

Hinweise:  
1.  Die folgenden Daten werden zur Auszahlung Ihrer Bezüge benötigt. Die Rechtsgrundlagen, nach denen die Daten  
     erhoben werden, entnehmen Sie bitte den Informationen zum Datenschutz unter  
    https://lbv.landbw.de/das-lbv/kontakt/datenschutz. Sofern die Angaben freiwillig sind, ist dies im Vordruck vermerkt. 
2.  Bitte beachten Sie die beigefügten Erläuterungen, auf die im Text durch eine Kennzeichnung (*) verwiesen wird. 

1 Persönliche Angaben/Mitteilungsart 
Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen 

Name 
      

Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

Personalnummer/Arbeitsgebiet 

      

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur 

 Anschrift 

 Bankverbindung 

 Rentenversicherungsnummer (wenn vorhanden) 

 Privaten Krankenversicherung 

aus meiner Besoldungsakte Personalnummer       zum Zwecke der Abrechnung 

des Entgelts für die Prüfungsaufsicht verwendet werden dürfen. 
 

2 Angaben zur Sozialversicherung 

2.1 Angaben zur Rentenversicherungsnummer, wenn dem LBV nicht bekannt 

 Wurde für Sie eine (Europäische) Versicherungsnummer von der Rentenversicherung vergeben? 

  ja; die Versicherungsnummer lautet:       

  Bisher wurde noch keine Versicherungsnummer vergeben. 

2.2 Angaben zur Krankenkasse 

 Ich bin zur Zeit in der privaten Krankenversicherung krankenversichert. 

   ja 

   nein 

 Wenn nein, bitte Name und Ort der Krankenkasse angeben 

       

2.3 Angaben zu Tätigkeiten 

 WICHTIG! Bitte vollständig ausfüllen, um ggf. Nachteile zu vermeiden! 

2.3.1* Ich bin neben der Prüfungsaufsicht zusätzlich tätig als 

 Arbeitnehmer/in (darunter sind auch geringfügig entlohnt Beschäftigte (Minijobber) und kurzfristig  
Beschäftigte zu verstehen) 

  ja 

  nein 
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Ich übe eine weitere Beschäftigung aus: 

Nr. 
 

von - bis Art des  
Rechtsverhältnisses 

regelmäßige 
wöchentliche 

Arbeitszeit 

lfd. mtl. 
Arbeitsentgelt 

(Brutto) 

Höhe der zu er-
wartenden Einmal-

zahlungen, z. B. 
Urlaubsgeld, Zu-
wendung (Brutto) 

1                               

 Arbeitgeber mit Anschrift  

      

2                               

 Arbeitgeber mit Anschrift  

      

Für die Beschäftigung/en gilt folgendes Versicherungsverhältnis:  
Bitte geben Sie den 1-stelligen Beitragsgruppenschlüssel und den Personengruppenschlüssel an; die Angaben können Sie 
Ihrem Meldenachweis zur Sozialversicherung (z. B. DEÜV-Meldung) entnehmen. 

 Nr. KV RV AV PV PGS KV = Krankenversicherung 

 1           RV = Rentenversicherung 

 2           AV = Arbeitslosenversicherung 

 PV = Pflegeversicherung 

 PGS = Personengruppenschlüssel 

2.3.2 * Angaben zur geringfügig entlohnten Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV  

  Ich mache von der Möglichkeit Gebrauch, mich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu las-
sen. Ich habe die Ziffer 3 in den Erläuterungen zur Kenntnis genommen und werde die Befreiung mit 
dem Vordruck LBV 45201 beantragen. 

  Ich habe in der unter Ziffer 2.3.1 genannten weiteren Beschäftigung bereits einen Antrag auf Befrei-
ung von der Rentenversicherungspflicht gestellt. 

   nein 

   ja, eine Kopie des Antrages ist beigefügt 
 
 

Verpflichtungserklärung 

Mir ist bekannt, dass meine Angaben in dieser Erklärung Einfluss auf die Höhe meiner Bezüge haben können. Ich versichere, 
dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. Ich verpflichte mich, dem Landesamt für Besoldung und Versor-
gung alle Änderungen in den o. g. Verhältnissen, insbesondere die Aufnahme weiterer Beschäftigungen, unverzüglich mitzu-
teilen. Mir ist ferner bekannt, dass ich infolge unterlassener oder unvollständiger Anzeige nicht abgeführte Sozialversiche-
rungsbeiträge nachentrichten muss. 

 
 
 

       

Datum, Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
Landesamt für Besoldung und 
Versorgung Baden-Württemberg 
70730 Fellbach 
 
 



 

 

(*) Erläuterungen zur Erklärung zur Sozialversicherung 
 
zu Nr. 2.3.  
 
Geringfügige Beschäftigung gem. § 8 SGB IV 
 
1. Gesetzeswortlaut 
 
Nach § 8 SGB IV liegt eine geringfügige Beschäftigung vor, wenn das Arbeitsentgelt die jeweils gültige Geringfügig-
keitsgrenze (§ 8 Abs. 1a SGB IV) nicht übersteigt (Geringfügig entlohnte Beschäftigung). Weitere Informationen bietet 
die Minijobzentale der Bundesknappschaft. www.minijobzentrale.de  
 
2. Anwendungsbereich 
 
Mehrere geringfügige Beschäftigungen nach 1 Nr. 1) oder 1 Nr. 2) sind zusammenzurechnen. Sofern neben einer nicht 
geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung nur eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird, 
findet eine Zusammenrechnung nicht statt.  
 
Werden hingegen neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung mehrere geringfügig ent-
lohnte Beschäftigungen ausgeübt, bleibt diejenige geringfügig entlohnte Beschäftigung, die zeitlich zuerst aufgenommen 
wurde, versicherungsfrei. Die weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigungen sind mit der nicht geringfügigen Beschäfti-
gung zusammenzurechnen, sofern diese Beschäftigung der Versicherungspflicht unterliegt.  
 
Die genannten Voraussetzungen gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschäftigung eine selbständige Tätigkeit aus-
geübt wird. 
 
Dies gilt nicht für die Arbeitslosenversicherung. 
 
3. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht  
 
Seit dem 1. Januar 2013 unterliegen Arbeitnehmer, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (450-Euro-Minijob) ausü-
ben, grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom Arbeit-
nehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich auf 3,6 Prozent (bzw. 13,6 Prozent bei geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pau-
schalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen im gewerblichen Bereich/ bzw. 5 
Prozent bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 18,6 Prozent. Zu 
beachten ist, dass der volle Rentenversicherungsbeitrag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe von 175 Euro zu 
zahlen ist.  
 
Vorteile der vollen Beitragszahlung zur Rentenversicherung  
 
Die Vorteile der Versicherungspflicht für den Arbeitnehmer ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der 
Rentenversicherung. Das bedeutet, dass die Beschäftigungszeit in vollem Umfang für die Erfüllung der verschiedenen War-
tezeiten (Mindestversicherungszeiten) berücksichtigt wird. Pflichtbeitragszeiten sind beispielsweise Voraussetzung für  

 einen früheren Rentenbeginn,  
 Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsleben),  
 den Anspruch auf Übergangsgeld bei Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung,  
 die Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung,  
 den Anspruch auf Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersversorgung und  
 die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung (zum Beispiel 

die so genannte Riester-Rente) für den Arbeitnehmer und gegebenenfalls sogar den Ehepartner.  
 
Darüber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller Höhe bei der Berechnung der Rente berücksich-
tigt.  
 
Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht  
 
Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss er dem LBV mit 
dem Vordruck 45201 schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
wünscht. Übt der Arbeitnehmer mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung nur 
einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen gestellt werden. Über den Befreiungsantrag hat der 
Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukünftige - Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung ausübt. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht 
widerrufen werden.  
Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäfti-
gungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrech-
nung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die 
Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale 
folgt.  
 



 

 

Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
 
Geringfügig entlohnt Beschäftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, verzichten freiwillig auf 
die oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt lediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent 
(bzw. 5 Prozent bei Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Die Zahlung eines Eigenanteils durch den 
Arbeitnehmer entfällt hierbei. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer nur anteilig Monate für die Erfüllung der verschie-
denen Wartezeiten erwirbt und auch das erzielte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Rente nur anteilig berücksichtigt 
wird.  
 
Hinweis:  
Bevor sich ein Arbeitnehmer für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, wird eine individuelle Bera-
tung bezüglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen 
Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter der 0800 
10004800 zu erreichen. Bitte nach Möglichkeit beim Anruf die Versicherungsnummer der Rentenversicherung bereithalten. 
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